
 
V O L L M A C H T  

 
mit welcher ich (wir) Herrn 

DR. RUPERT WANDL 
öffentlicher Notar 

Marktplatz 10, A-5303 Thalgau 

 

beauftrage(n) und bevollmächtige(n), mich (uns) und meine (unsere) Erben in allen Angelegenheiten, 

einschließlich der Steuerangelegenheiten, sowohl vor Gerichts-, Verwaltungs- und Finanzbehörden 

als auch außerbehördlich zu vertreten, Zustellungen aller Art, insbesondere auch gerichts-, verwal-

tungs- und finanzbehördliche Entscheidungen und Schriftstücke anzunehmen, Vertretungen zu be-

gehren und zu leisten, Rechtsmittel aller Art zu ergreifen und zurückzuziehen, Exekutionen und einst-

weilige Verfügungen zu erwirken und davon abzustehen, Einverleibungs-, Vorrangseinräumungs- und 

Löschungserklärungen abzugeben, Gesuche um Bewilligung grundbücherlicher Rangordnungsan-

merkungen jeder Art zu unterfertigen, Vergleiche jeder Art abzuschließen, Geld und Geldeswerte zu 

beheben, in Empfang zu nehmen und darüber rechtsgültig zu quittieren, bewegliche und unbewegli-

che Sachen und Rechte entgeltlich oder unentgeltlich zu veräußern, aufzugeben oder zu erwerben, 

Anleihen- und Darlehensverträge zu schließen, bei Verlassenschaftsverfahren bedingte oder unbe-

dingte Erbantrittserklärungen zu überreichen, bei Errichtung von Verlassenschaftsinventaren zu ver-

treten, Vermögenserklärungen abzugeben, Erbschaften auszuschlagen, Gesellschaftsverträge zu 

errichten, in Gesellschafterversammlungen jeder Art oder bei Gesellschafterbeschlüssen auf schriftli-

chem Wege das Stimmrecht auszuüben, sich auf schiedsrichterliche Entscheidungen zu einigen und 

Schiedsrichter zu wählen, bei Konkursverhandlungen den Masseverwalter und die Gläubigeraus-

schüsse zu wählen, einen Stellvertreter mit gleicher oder minder ausgedehnter Vollmacht zu bestellen 

und überhaupt alles vorzukehren, was er für nützlich und notwendig erachten wird. 

Zugleich verspreche(n) ich (wir), seine und seines Substituten in Gemäßheit dieser Vollmacht unter-

nommenen Schritte und Maßregeln für genehm zu halten, und verpflichte(n) mich (uns), seine Gebüh-

ren und Auslagen zu ungeteilten Hand zu berichtigen.  

Der (die) Bevollmächtigte ist zum Abschluss von Insichgeschäften und/oder Doppelvertretung ermäch-

tigt. 

 

Zwischen dem/n Vollmachtgeber/n als Auftraggeber und dem Vollmachtnehmer als Auftragnehmer 

wird Folgendes vereinbart: 

1. Allfällige Schadenersatzansprüche des/der Auftraggeber/s gegen den Auftragnehmer sind binnen 

sechs Monaten geltend zu machen. 

2. Die Haftung des Auftragnehmers für leicht fahrlässig verursachte Vermögensschäden wird ausge-

schlossen.  
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